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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Sebastian Liebsch GmbH 

I. Allgemeines 
1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfol-
gen ausschließlich auf der Grundlage der 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (im folgenden AGB genannt), soweit 
nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist. 
2. Wenn der Auftraggeber (AG) den AGB wi-
dersprechen will, ist dieses schriftlich binnen 
3 Werktagen zu erklären. Abweichenden Ge-
schäftsbedingungen des AG wird hiermit wi-
dersprochen, es sei denn, diese werden 
schriftlich durch uns anerkannt. 

 
II. Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und 

unverbindlich. 
2. Ein Vertrag kommt erst dann zustande, 
wenn der Auftrag des AG durch uns schrift-
lich bestätigt wird oder wir mit der Ausfüh-
rung begonnen haben. 
3. Von uns dem AG vorvertraglich überlas-
sene Gegenstände (z.B. Software, Planun-
gen) sind unser geistiges Eigentum; sie dür-
fen nicht vervielfältigt und Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden. Wenn kein Ver-
trag zustande kommt, sind sie zurück zu ge-
ben und zu löschen und dürfen nicht benutzt 
werden. Die Löschung ist nachzuweisen. 

 
III. Leistungsumfang/Auftragsänderungen 
1. Der Leistungsumfang ergibt sich grund-
sätzlich aus unserer Auftragsbestätigung. 
2. Änderungswünsche, die der AG nach ers-
ter Vorlage der Auftragsarbeiten verlangt, 
werden durch uns schriftlich bestätigt. Sie 
sind nur auszuführen, wenn sie mit dem 
Stand der Technik vereinbar sind und für uns 
keinen unangemessen hohen Aufwand ver-
ursachen. Ein entstehender Mehraufwand 
ist gesondert zu vergüten. 
3. Bestätigen wir die Änderungswünsche 
des AG schriftlich oder stellen wir die Aus-
wirkungen der Änderungen auf die Auftrags-

arbeiten dar, gilt das Ände-
rungsangebot auch bei Schweigen des AG 
nach zwei Wochen als angenommen. 
4. Teilen wir schriftlich mit, in welchem Um-
fang sich die Vertragsbedingungen durch die 
Änderungswünsche des AG ändern, gelten 
für den Vertrag auch bei Schweigen des AG 
nach zwei Wochen die geänderten Bedin-
gungen als angenommen. 
5. Solange kein Einvernehmen über die Än-
derungen besteht, werden die Arbeiten nach 
dem bestehenden Vertrag fortgesetzt. Der 
AG kann dann verlangen, dass die Arbeiten 
ganz oder teilweise unterbrochen oder end-
gültig abgebrochen werden. Er stellt uns 
wirtschaftlich gleich wie bei Durchführung 
des Vertrages. 
6. Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, es 
sei denn, der AG hat hieran kein Interesse. 
Teilleistungen sind gesondert zu vergüten. 
7. Wir sind berechtigt, zur Erfüllung unserer 
Leistungsverpflichtungen Unterauftrags-
nehmer einzusetzen. 

 
IV. Nutzungsrechte 
1. Bei von uns erbrachten urheberrechtlich 
geschützten Leistungen wird dem Kunden 
ein Nutzungsrecht eingeräumt, soweit dies 
zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist. 
2. Nutzungsrechte werden unter der auf-
schiebenden Bedingung der vollständigen 
Bezahlung der vereinbarten Vergütung auf 
den Kunden übertragen. Soweit wir bereits 
vorher in eine Nutzung eingewilligt haben, 
können wir diese Einwilligung im Falle des 
Zahlungsrückstandes widerrufen. Bei Ende 
des Nutzungsrechts ist der Kunde verpflich-
tet, das Werk einschließlich aller Dokumen-
tationsmaterialien, Kopien und Kopier-
schutzmodule zurückzugeben. 
3. Für jeden Fall der Überschreitung des 
vereinbarten Nutzungsrechtes verpflichtet 
sich der Kunde, an uns eine Vertragsstrafe 
zu zahlen in Höhe des Entgeltes, das er bei 
rechtmäßiger Nutzung an uns hätte zahlen 
müssen. Die Vertragsstrafe ist auf einen 
Schadensersatzanspruch anzurechnen. Wir 
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sind darüber hinaus berechtigt, in diesem 
Fall das übertragene Nutzungsrecht zu wi-
derrufen. 

 
V. Entgelte 
Alle Entgelte richten sich mangels anderer 
schriftlicher Vereinbarung nach unserer je-
weils gültigen Preis- und Konditionenliste 
oder unseren betrieblichen Entgeltsätzen 
zzgl. Verpackungs- und Versandkosten so-
wie der jeweils am Auslieferungstag gülti-
gen Umsatzsteuer. Zeitentgelte sind auch 
für Reisezeiten zu zahlen. Reisekosten, Spe-
sen, Nebenkosten etc. sind zusätzlich nach 
unseren betriebsüblichen Sätzen zu vergü-
ten. 

 
VI. Zahlung, Aufrechnung/Zurückbehaltung 
1. Das vertraglich vereinbarte Entgelt ist, 
sofern nichts anderes vereinbart ist, 14 Ta-
ge nach Übergabe des Kaufgegenstandes, 
Abnahme des Werks oder nach Leistung der 
Dienste fällig. 
2. Skonto wird nur bei schriftlicher Verein-

barung gewährt. 
3. Soweit der Vertrag abgrenzbare Teilleis-
tungen ausweist, sind jeweils nach Erbrin-
gung der Teilleistung durch uns Teilzahlun-
gen auf das Gesamtentgelt gemäß dem An-
teil der Teilleistung an der Gesamtleistung 
fällig. 
4. Ein Aufrechnungs- und Zurückhaltungs-
recht kann der AG nur geltend machen, 
wenn seine Ansprüche entweder unstreitig 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Gewähr-
leistungsansprüche berechtigen ihn nicht 
zur Leistungsverweigerung, es sei denn, 
dass es sich um Mängelrügen handelt, die 
von uns schriftlich anerkannt wurden. 

 
VII. Lieferung und Liefertermine 

1. (Liefer-) Termine sind unverbindlich, so-
fern wir sie nicht schriftlich als verbindlich 
bezeichnet haben. 
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht mit der Übergabe, bei Versen-

dung mit der Auslieferung der 
Sache an den Spediteur, den Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versen-
dung bestimmten Person auf den AG über. 

 
VIII. Pflichten des AG 

1. Der AG trifft angemessene Sicherheits-
vorkehrungen vor der Nutzung der vertrag-
lichen Leistung in seinem Betrieb. Er wird die 
vertragliche Leistung gründlich auf deren 
Verwendbarkeit zu dem von ihm beabsich-
tigten Einsatzzweck testen, bevor er diese 
operativ einsetzt. Er wird seine Daten und 
sonstigen technischen Einrichtungen nach 
dem Stand der Technik sichern. Er stellt si-
cher, dass die aktuellen Daten aus in ma-
schinenlesbarer Form bereitgehaltenen Da-
tenbeständen mit vertretbarem Aufwand 
reproduzierbar sind. 
2. Der AG verpflichtet sich, uns sämtliche 
Änderungen der uns zur Verfügung gestell-
ten Daten unverzüglich mitzuteilen. 

 
IX. Abnahme 
Soweit gesetzlich oder vertraglich eine Ab-
nahme vorgesehen ist, ist das Werk binnen 
einer Woche schriftlich abzunehmen; wenn 
eine der Vertragsparteien eine förmliche 
Durchführung der Abnahme verlangt, so gilt 
die Leistung als mit Ablauf von zwei Wo-
chen ab Gefahrübergang als abgenommen. 
Bereits vorher angebrachte Mängelrügen 
gelten als Vorbehalte der Rechte des AG bei 
Mängeln. Unwesentliche Mängel berechti-
gen nicht zur Verweigerung der Abnahme. 
Bekannte Mängel sind innerhalb der Frist 
von zwei Wochen geltend zu machen. 
 

X. Gewährleistung 
1. Im Falle eines Mangels der gelieferten 
Sache fordert der AG uns zur Nachbesserung 
innerhalb einer angemessenen Frist auf. 
2. Kann der Mangel nicht innerhalb ange-
messener Frist behoben werden oder ist die 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung aus 
sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzu-
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sehen, kann der AG nach seiner Wahl Herab-
setzung der Vergütung (Minderung) verlan-
gen oder vom Vertrag zurücktreten. Von ei-
nem Fehlschlagen der Nachbesserung ist 
erst auszugehen, wenn uns zwei Versuche 
zur Nachbesserung eingeräumt wurden, oh-
ne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde, 
wenn die Nachbesserung und Ersatzlieferung 
unmöglich ist, wenn sie von uns verweigert 
oder unzumutbar verzögert wird, wenn be-
gründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaus-
sichten bestehen oder wenn eine Unzumut-
barkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
3. Dem AG steht das Rücktrittsrecht nur zu, 
wenn er uns schriftlich nach dem Fehlschla-
gen eine Nachfrist von zumindest vier Wo-
chen gesetzt hat und diese erfolglos verstri-
chen ist. 
4. Wir übernehmen nicht die Kosten der 
Nachbesserung, die entstanden sind, weil 
die gekaufte Sache nach der Lieferung an 
einen anderen Ort als die gewerbliche Nie-
derlassung des Empfängers verbracht wor-
den ist, es sei denn, das Verbringen ent-
spricht dem bestimmungsgemäßen Ge-
brauch der Sache. 

 
XI. Verjährung 
1. Ansprüche wegen Sachmängeln verjäh-
ren mit Ablauf einer Frist von zwei Jahren ab 
Lieferung der Sache. 
2. Ist der AG Unternehmer, verjähren An-
sprüche wegen Sachmängeln mit Ablauf ei-
ner Frist von einem Jahr ab Lieferung der Sa-
che. Die gesetzliche Verjährung von Rück-
griffsansprüchen (§ 479 BGB) bleibt unbe-
rührt. 
3. Die in den Ziffern 1 und 2 genannten Ver-
jährungsfristen gelten nicht bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels oder soweit wir 
eine Garantie über die Beschaffenheit des 
Liefergegenstandes übernommen haben. 
4. Die in den Ziffern 1 und 2 genannten Ver-
jährungsfristen gelten außerdem nicht für 
Ansprüche wegen Sachmängeln in den Fällen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, bei Ansprüchen nach dem 

Produkthaftungsgesetz, bei ei-
ner grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten. 

 
XII. Haftung 
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahr-
lässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese 
nicht die in XI. Ziffer 4 genannten Pflichtver-
letzungen und Ansprüche betreffen. Im Üb-
rigen ist unsere Haftung auf solche Schäden 
begrenzt, mit deren Entstehung bei Erbrin-
gung derartiger Lieferungen und Leistungen 
typischerweise gerechnet werden muss und 
zwar auf den Schadensumfang, der dem 
Grunde und der Höhe nach durch den Ab-
schluss unserer Haftpflichtversicherung ge-
deckt ist. 
Die Haftung besteht hiernach bis zu einem 
Höchstbetrag von 3.000.000,00€ je Scha-
densfall und bis insgesamt 9.000.000,00€ im 
Kalenderjahr. Die vorstehende Haftungsbe-
schränkung gilt auch für Pflichtverletzungen 
unserer Erfüllungsgehilfen. 
1. Für den Verlust von Daten haften wir in 
dem vorgenannten Umfang nur, soweit der 
Kunde seine Daten in anwendungsadäqua-
ten Intervallen, mindestens jedoch einmal 
täglich, in geeigneter Form sichert, damit 
diese mit vertretbarem Aufwand wieder 
hergestellt werden können. 
2. Mit Ausnahme der Ansprüche wegen ei-
nes Mangels gilt für alle gegen uns gerichte-
ten Ansprüche auf Schadensersatz oder Er-
satz vergeblicher Aufwendungen, außer in 
den Fällen des  

Vorsatzes oder bei Personenschäden, eine 
Verjährungsfrist von einem Jahr. Die Verjäh-
rungsfrist beginnend mit dem schadenaus-
lösenden Ereignis tritt spätestens mit Ablauf 
der in § 199 Abs. 3 und 4 BGB bestimmten 
Höchstfristen ein. 

 
XIII. Geheimhaltung 
Die Vertragspartner verpflichten sich, alle 
ihnen bei der Vertragsdurchführung be-
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kanntgewordenen Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse oder sonstige vertrauliche In-
formationen geheim zu halten und vor dem 
Zugriff Unbefugter zu sichern, soweit dieses 
zumutbar ist. 

 
XIV. Datenschutz 
1. Wir erheben, verarbeiten und nutzen per-
sonenbezogene Daten des AG, soweit dieses 
für die Erbringung vertraglicher Leistungen 
gegenüber dem AG erforderlich ist. 
2. Eine Weitergabe personenbezogenen Da-
ten an Dritte findet grundsätzlich nicht 
statt, es sei denn, dass dieses für die Erbrin-
gung vertraglicher Leistungen gegenüber 
dem AG erforderlich ist. Für Teile der Leis-
tungserbringung werden Dienstleistungen 
Dritter genutzt. Wir tragen Sorge dafür, 
dass die Dienstleister personenbezogene 
Daten des AG entweder nicht oder nur bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
zur Kenntnis nehmen können. 
3. Der AG kann seine Einwilligung zur Ver-
wendung von Daten uns gegenüber jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

 
XV. Referenzliste 
Wir sind berechtigt, den AG in unsere Refe-
renzliste aufzunehmen und durch Veröffent-
lichung in Presse, elektronischen Medien 
etc. bekannt zu machen, dass wir Auftrags-
arbeiten für den AG ausgeführt haben, so-
fern der AG nicht zuvor ausdrücklich schrift-
lich widerspricht. 

 
XVI. Schlussbestimmungen 
1. Der AG ist nicht berechtigt, Ansprüche 
aus mit uns geschlossenen Verträgen als 
Ganzes oder einzelne Rechte und Pflichten 
hieraus abzutreten oder sonst Rechte und 
Pflichten aus mit uns geschlossenen Verträ-
gen ohne unsere Zustimmung ganz oder 
teilweise auf Dritte zu übertragen. 
2. Sämtliche vertragliche Vereinbarungen 
sind schriftlich niederzulegen. Das Schrift-
formerfordernis gilt auch für die Änderung 
des Schriftformerfordernisses. 

3. Die Unwirksamkeit einer 
oder mehrerer Bestimmungen dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen berührt 
die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 
nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, 
die unwirksame Bestimmung durch eine 
wirksame Regelung zu ersetzen, die den mit 
der unwirksamen Bestimmung verfolgten 
wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe 
kommt. Gleiches gilt für den Fall einer rege-
lungsbedürftigen Lücke des Vertrages. 
4. Unsere Verpflichtungen sind in unseren 
Geschäftsräumen zu erfüllen, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 
5. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
sich aus diesem Vertragsverhältnis erge-
benden Streitigkeiten ist Berlin. 
6. Es gilt ausschließlich das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. 
7. Im Falle eines Widerspruchs zwischen 
dieser Fassung und einer fremdsprachlichen 
Fassung ist ausschließlich die deutsche Fas-
sung maßgeblich. 

 


